
Urteil des BGH III ZR 281/03 vom 17. Juni 2004. 

 

Nach Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) ist ein Kleingarten gemäß § 1 Abs. 1 ein Garten, der: 

(1) „... dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur 

Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung dient 

(kleingärtnerische Nutzung) und 

 

„Kriterien der nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung als Teil kleingärtnerischer Nutzung im 

Sinne von § 1 des Unterpachtvertrages sind Beetflächen, Obstbäume/Beerensträucher sowie Flächen, 

die ausschließlich der Unterstützung dieser Bereiche dienen. Dabei muss der Obst- und 

Gemüseanbau als Abgrenzung zu anderen Gartenformen dem Kleingarten das Gepräge geben und 

mindestens ein Drittel der Gartenfläche betragen. In diesem Sinne gehören: 

• zu den Beetflächen: Ein- und mehrjährige Gemüsepflanzen und Feldfrüchte, Kräuter und 

Erdbeeren, Sommerblumen, 

• zu den Obstbäumen/Beerensträuchern: *Obstbäume, Beerensträucher, Rankgewächse 

sowie Nutzpflanzen für die Tierwelt, 

• zu den kleingärtnerischen Sonderflächen: Gewächshäuser, Frühbeete, Kompostanlagen. 

 

Anpflanzung von Gehölzen im Kleingarten 

Laut Bundeskleingartengesetz §1 Abs. 1 Nr. 1 müssen alle Gehölze gärtnerische Nutzpflanzen sein, die 

entweder Früchte ausbilden oder mit ihren Blüten als Nahrungsquelle für Insekten dienen.  

  

Worauf bezieht sich die Drittel-Regelung? 

Nach der Rechtsprechung gibt es unterschiedliche Urteile zur kleingärtnerischen Nutzung (in 

Kleingärten bzw. Kleingartenanlagen), die sich entweder auf einzelne Gärten oder auch auf ganze 

Kleingartenanlagen beziehen. Anlagen mit breiten Wegen und großen Gemeinschaftsflächen hätten 

es hier schwer, die kleingärtnerische Nutzung zu erbringen. Sinnvoller wäre es, dass sich die 

Rechtsprechung in Bezug zur Ein-Drittel-Reglung auf den einzelnen Garten bezieht. Denn Kleingärten 

müssen immer gleich beurteilt werden und nicht nach Anlagen, die sehr unterschiedlich gestaltet 

sind. 

  

Gerichtsurteil -Die Drittel-Regelung 

„Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann dann von einer kleingärtnerischen Nutzung 

gesprochen werden, wenn in der Kleingartenanlage mindestens ein Drittel der Fläche für den Anbau 

von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, genutzt wird. Auf das genaue Verhältnis von Obst 

und Gemüse sowie Nutzpflanzen für die Tierwelt wird hier nicht genauer eingegangen. So kann jeder 

Kleingärtner selbst entscheiden, was er anbauen möchte. 

Dies bestätigte auch ein Urteil des BGH III ZR 281/03 vom 17. Juni 2004 


